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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Stadtrat 08.03.2023 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Änderungs/Ergänzungsantrag 

 

 

Änderung in der Anlage 1: 

 

Der § 1 des Abs. 5 des Satzungsentwurf wird wie folgt geändert (Änderung durch Fettdruck 

hervorgehoben): 

 

 

(5) Je ein durch den Seniorenbeirat zu benennendes Mitglied und ein weiteres stellvertretendes 

Mitglied für den Verhinderungsfall ist sachkundiger Bürger in Ausschüssen mit Zuständigkeit 

folgender Themen: 

 

 Finanzen, Rechnungsprüfung, 

 Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,  

 Kultur und Bildung,  

 Ordnung und Sicherheit und Ortsteile, 

 Soziales, Arbeitsmarkt, Gleichstellung. 

 

Die Bestellung erfolgt auf Vorschlag des Seniorenbeirates durch Beschluss des Stadtrates.“ 

 

Begründung: 

 

Umsetzung des Thüringer Gesetzes zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von 

Senioren (ThürSenMitwBetG) 
Anlagenverzeichnis 

 

 

 

  

 

Fraktion DIE LINKE. 

    

Titel der Drucksache: 

Antrag der Fraktion DIE LINKE. zur Drucksache 

1004/22 - Neufassung der Satzung über die 

Mitwirkung der Senioren in der 

Landeshauptstadt Erfurt 

 
Drucksache 0516/23 

 Ä./E.-Antrag  

zur DS-Nr.: 1004/22 
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